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1. Einleitung
Der Landschaftsplan ist eine Fachplanung für Naturschutz und Landschaftspflege. Für den Landschafts-
plan ist bereits bei der Aufstellung des Plans eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen,
um die voraussichtlich eintretenden erheblichen Auswirkungen des Landschaftsplans auf die Umwelt
sowie deren potenziellen Wechselwirkungen zu ermitteln und zu bewerten sowie Alternativen zur Kon-
fliktminderung zwischen den einzelnen Umwelt-Schutzgütern zu benennen. Die SUP dient als Orientie-
rung für nachfolgende Planungs- und Verwaltungsverfahren, welche durch die hier vorgeschlagenen
Maßnahmen und Darstellung der Umweltmerkmale gegebenenfalls schneller und wirksamer durchge-
führt werden können. Ergänzend zu den Zielkonzepten und Entwicklungsmaßnahmen des Landschafts-
plan kann die SUP wertvolle Erläuterungen bieten.

Das UVPG wurde im Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) in Bezug auf die SUP bei Landschafts-
planungen dahingehend umgesetzt, dass dem Landschaftsplan eine Begründung mit den Zielen und
Zwecken sowie den wesentlichen Ergebnissen des Plans (Umweltbericht) beizufügen ist (§ 3 Abs. 3
ThürNatG). Dieser sogenannte Umweltbericht ist integraler Bestandteil des Landschaftsplans und erfüllt
die Funktion des Umweltberichts nach § 40 UVPG.

Für die Durchführung der Strategischen Umweltprüfung gilt das Thüringer UVP-Gesetz (ThürUVPG)
vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85) in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht (…) Abweichendes gere-
gelt ist.

Die Verpflichtung zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung gemäß § 34 UVPG wurde früh-
zeitig durch die zuständige Behörde, die Untere Naturschutzbehörde des Saale-Holzland-Kreises fest-
gestellt.

Die Inhalte des Umweltberichts werden in § 40 UVPG genannt. Um eine eindeutige Zuordnung zu ge-
währleisten, werden die Kapitelüberschriften entsprechend gewählt.

Inhaltlich sind im Umweltbericht die Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten
Schutzgüter zu beschreiben und zu bewerten. Dazu zählen

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie

5. die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Im Rahmen der SUP des Landschaftsplans der „Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen“ findet eine
Prüfung der Auswirkungen, die durch den Landschaftsplan planerisch vorbereitet werden, auf die oben
genannten Schutzgüter statt.
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2. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 
Plans sowie die Beziehung zu anderen relevanten Plänen und 
Programmen

2.1 Grundsätzliche Rahmenbedingungen

Der Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen stellt nach § 11 Abs. 2 BNatSchG
i.V.m. § 4 Abs. 1 ThürNatG die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf die Stadt Bürgel / Thüringen und de-
ren erfüllende Gemeinden dar. Der Landschaftsplan bezieht sich dabei vor allem auf den baurechtlichen
Außenbereich.

Um sich einen Überblick auf den zu prüfenden Plan zu verschaffen, wird auf Kap. 1.1 (Anlass und Erfor-
dernis der Planung), auf Kap. 9.1 (Übergeordnete Vorgaben und Konkretisierung der Leitbilder) sowie
auf Kap. 10 (Zusammenfassung und Ausblick) des Textteils zum Landschaftsplan verwiesen.

Kap. 9.2 des Landschaftsplans behandelt insbesondere die Darstellung von Entwicklungszielen, die
Vorschläge zur Sicherung besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen.

2.2 Methodisches Vorgehen

Die Strategische Umweltprüfung bezieht sich auf das gesamte Untersuchungsgebiet des Landschafts-
plans. Dieser umfasst die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen bestehend aus dem Stadtgebiet Bür-
gel sowie den Ortsteilen Thalbürgel, Gniebsdorf, Beulbar, Gerega, Ilmsdorf, Hetzdorf, Silbertal,
Droschka, Göritzberg, Hohendorf, Nischwitz, Lucka, Rodigast und Taupadel im Saale-Holzland-Kreis.
Des Weiteren ist Bürgel erfüllende Gemeinde für die Dörfer Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und Po-
xdorf, welche jedoch weiterhin eigenständige Gemeinden sind. Die Größe des Untersuchungsgebietes
beträgt 3.732 ha.

Die Inhalte des Umweltberichts werden in § 40 UVPG genannt. Um eine eindeutige Zuordnung zu errei-
chen, werden die Kapitelüberschriften entsprechend gewählt.
Der Umweltbericht ergänzt den Landschaftsplan um folgende Inhalte:

 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der SUP zum Landschaftsplan

 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung

 Ermittlung und Bewertung der positiven wie negativen Umweltauswirkungen der Maßnahmen
des LPs auf die einzelnen Schutzgüter des UVPG sowie Darstellung und Beschreibung von Al-
ternativen zur Konfliktminderung zwischen den einzelnen Schutzgütern

 Benennung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

 Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen gem. § 45 UVPG
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Inhaltlich sind im Umweltbericht die Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutz-
güter zu beschreiben und zu bewerten. Dazu zählen die in Kap. 1 aufgeführten Schutzgüter einschließlich
der Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Die Erhebung von Grundlagendaten zu den Schutzgütern zur Durchführung von späteren Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen für konkrete Planungen ist nicht Gegenstand der SUP.

Die Bewertung der o.g. Auswirkungen wird 4-stufig wie folgt vorgenommen und tabellarisch dokumen-
tiert, vgl. unten:

++ Maßnahmen des Landschaftsplans haben sehr günstige Auswirkungen auf das Schutzgut

+ Maßnahmen des Landschaftsplans haben günstige Auswirkungen auf das Schutzgut

+/- Maßnahmen des Landschaftsplans haben keine Auswirkungen auf das Schutzgut

- Maßnahmen des Landschaftsplans haben ungünstige Auswirkungen auf das Schutzgut

Die schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen werden tabellarisch in der SUP berücksichtigt.

Konflikte können dann auftreten, wenn Maßnahmen des Landschaftsplans, die die Aufwertung eines
Schutzgutes bewirken, gleichzeitig ein anderes Schutzgut jedoch beeinträchtigen. Für diese Fälle wer-
den Möglichkeiten der Konfliktminderung bzw. Alternativen aufgezeigt.

2.3 Kurzdarstellung der Inhalte des Landschaftsplans

Für die SUP werden die wichtigsten Inhalte des Landschaftsplans hier kurz vorgestellt und ansonsten
auf Text und Karten verwiesen.

Die Bestandbeschreibung und Bewertung der Empfindlichkeit der Schutzgüter gemäß § 2 UVPG, ihre
Nutzungen sowie die bestehenden Vorbelastungen durch raumbedeutsame Beeinträchtigungen sind
ausführlich im Kap. 4-7 des Landschaftsplans textlich ausgeführt und in den Karten 1 sowie 3-7 karto-
grafisch dargestellt.

Im Kap. 8 wird auf die Konflikte eingegangen, die für den Landschaftsplan als Fachplan Naturschutz und
Landschaftspflege in Verbindung mit anderen Nutzungsansprüchen entstehen.

Für den Geltungsbereich des Landschaftsplans der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen sind flä-
chendeckend Entwicklungsziele darzustellen, die im Rahmen behördlicher Entscheidungen fachlich zu
berücksichtigen sind. Die Entwicklungsziele stellen die im Plangebiet zu erfüllenden Aufgaben der Land-
schaftsentwicklung dar. Sie setzen die Vorgaben des Regionalplans Ostthüringen 2012 (vgl. Kap. 2
Landschaftsplan) textlich konkretisiert um.

Die folgenden Entwicklungsziele werden unterschieden, die je nach Ausstattung der einzelnen Land-
schaftsräume (z.B. Täler/Niederungen, landwirtschaftlich genutztes Offenland, Wald) und des Umwelt-
zustandes konkretisiert werden, vgl. Landschaftsplan Kap. 9.1.4.1.

 Umsetzung des Biotopverbundes und Verbesserung der Biodiversität mit dem Ziel der Erhaltung re-
gionaler und lokal bedeutender hochwertiger Lebensräume für gefährdete oder vom Aussterben be-
drohte wildlebende Tier- und Pflanzenarten

 Stärkung der Bodenfunktionen und Erhaltung der Bodenqualität, insbesondere von regional seltenen
Böden, als langfristige Lebensgrundlage und -raum für Menschen, als Rohstofflagerstätte, als Stand-
ort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und als Bestandteil des Naturhaushaltes
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 Stärkung des örtlichen Wasserhaushaltes im Hinblick auf den Klimawandel, vor allem ökologisch in-
takte (funktionsfähige) Gewässersysteme einschließlich der von ihnen abhängigen Feuchtgebiete
(Auen) sowie die nachhaltige Nutzung der regional vorhandenen Wasserressourcen

 Freihaltung, Sicherung und Entwicklung lufthygienisch, lokal- und kleinklimatisch bedeutsamer
Räume, innerstädtisch und in Stadt- bzw. Ortsrandbereichen

 Erhaltung von vielfältig strukturierten, besonders erholungswirksamen Freiräume und Ausweitung
der lokalen und regionalen Erholungspotentiale

 Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft im Einklang mit einer nachhaltigen, an ökolo-
gischen und sozioökonomischen Funktionen orientierten Land- und Forstwirtschaft.

Zwischen-Fazit: Die formulierten Entwicklungsziele umfassen grundlegende Zielvorstellungen
des Naturschutzes und der Landespflege. Sie haben keinerlei konkrete Maßnahmen oder Vorha-
ben zum Inhalt, so dass mit ihnen keine nachteiligen Auswirkungen auf, die in der SUP zu unter-
suchenden Schutzgüter initiiert werden.

Aus den o.g. Zielen heraus formuliert der Landschaftsplan Maßnahmen, die insbesondere im Zusam-
menhang mit den Schutzgebieten und -objekten im Untersuchungsgebiet bestehen. Weiterhin werden
Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung wichtiger Biotope und Biotopkomplexe formuliert, die auch als
Bestandteile eines Biotopverbundsystems gemäß § 21 Abs. 3 BNatSchG fachlich geeignet sind. Nicht
zuletzt werden Maßnahmen formuliert, die den Schutzgütern gemäß UVPG entgegenkommen.

Die Maßnahmen werden grundsätzlich inhaltlich und räumlich in dem rechtlich gebotenen Konkretisie-
rungsgrad beschrieben. Gleichzeitig sind sie flexibel genug, um auch künftigen naturschutzfachlichen
Anforderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinreichend Rechnung tragen zu können.

Zwischen- Fazit: Die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen entsprechen von ihrem Charakter her
möglicherweise vorhabenähnlichen Maßnahmen. Daher ist im Weiteren zu prüfen (siehe Kapitel
6), welche mit der Durchführung der Maßnahmen verbundenen, voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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3. Darstellung der für den Plan geltenden Ziele des Umweltschut-
zes sowie die Art, wie diese Ziele und sonstige Umwelterwägun-
gen bei der Ausarbeitung des Plans berücksichtigt wurden 

Nach § 11 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 4 ThürNatG hat der Träger der Landschaftsplanung die Ziele und
Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung im Rahmen der Aufstellung des Landschaftsplanes
zu beachten. Der Landschaftsplan konkretisiert dabei die Darstellungen der übergeordneten Regional-
planung und des zugrunde liegenden Fachbeitrags für Natur und Landschaft. Darin sind bereits wesent-
liche Vorgaben für den Schutz der Naturgüter, die Siedlungsentwicklung und andere raumbedeutsame
Nutzungen formuliert.

Für die Erfüllende Gemeinde und die Stadt Bürgel / Thüringen gilt der Regionalplan Ostthüringen 2012
(siehe Landschaftsplan Kap. 3.2.2). Mit dem Regionalplan legt die Regionale Planungsgemeinschaft die
räumliche und strukturelle Entwicklung der Planungsregion als Ziele und Grundsätze der Raumordnung
– die allgemeinen Grundsätze der Raumordnung in den gesetzlichen Grundlagen und die Zielsetzungen
des Landesentwicklungsplanes ausformend und ergänzend – fest.

Dieser regionale Ordnungs- und Entwicklungsrahmen stellt ein wesentliches Bindeglied zwischen der
Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung dar und ist damit auch ein Garant für die Durchdrin-
gung übergeordneter, landesentwicklungspolitischer Vorgaben bis in die Ebene der kommunalen Pla-
nungen. Die ausgewiesenen Vorranggebiete sowie Vorbehaltsgebiete sind im Landschaftsplan, Kap.
3.2.2 ausführlich dargestellt.

Der Regionalplan – Ostthüringen 2012 stellt die Freiraumgliederung, -entwicklung und -funktionen dar. In
Abbildung 1 des Landschaftsplanes ist ein Auszug des Regionalplanes Ostthüringen aufgezeigt. Hierzu
werden die folgenden Ziele formuliert:

Wesentliche Kategorien sind die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Freiraumsicherung (FS- und fs-),
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaftliche Bodennutzung (lb-) und Tourismus und Erholung. Die Katego-
rien Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Hochwasserrisiko (HW- und hw-) kommen im Untersuchungsgebiet
nicht vor. Vorranggebiete der Waldmehrung (WM) betreffen einen zur Gesamtfläche vergleichsweisen
geringen Anteil der Region.

Wie in Kap. 3.2.2, Tab.1 und Abb.1 im Landschaftsplan ersichtlich wird, ist ein großer Bereich des Unter-
suchungsgebietes der Funktion Freiraumsicherung zugeordnet. Das unterstreicht die Bedeutung der Re-
gion als aktiver landschaftsgebundener Erholungsraum, vor allem aber das hohe Potential für den Arten-
und Biotopschutz (Biodiversität) und den Biotopverbund.

Mit der Ausweisung der Vorranggebiete Freiraumsicherung werden gleichermaßen eine Bestandssiche-
rung und die Sicherung von Entwicklungsoptionen mit räumlich spezifisch definierten Zielstellungen er-
reicht, vgl. oben Entwicklungsziele, Kap. 0.

Des Weiteren hat der Landschaftsplan die Darstellungen der Flächennutzungspläne zu beachten, wie sie
den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung entsprechen.

Die Stadt Bürgel / Thüringen hat aktuell keinen genehmigten und gültigen Flächennutzungsplan. Das
Aufstellungsverfahren läuft derzeit. Die eigenständigen Gemeinden Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und
Poxdorf im Untersuchungsgebiet haben ebenfalls keine Flächennutzungspläne.

Mit der im Landschaftsplan dargestellten Abgrenzung von baulichem Innen- und Außenbereich erfolgt
keine Entscheidung hinsichtlich der baurechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens. Daher bereitet der
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Landschaftsplan weder eine bauliche Entwicklung der Kommunen vor, noch kann er den Darstellungen
des Flächennutzungsplans wirksam widersprechen.

Als weitere Pläne und Programme gemäß § 2 Abs. 7 UVPG, deren Beziehung zum Landschaftsplan im
Umweltbericht zu nennen ist, wären beispielsweise Hochwasserschutzpläne, Gewässerentwicklungs-
pläne, Lärmaktionspläne, Hitzeschutzpläne oder Luftreinhaltepläne sowie die Vorgaben der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) denkbar.
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4. Darstellungen der Merkmale der Umwelt, des derzeitigen Um-
weltzustands sowie dessen voraussichtliche Entwicklung bei 
Nichtdurchführung des Plans

Eine Nichtdurchführung des Plans kann zu nachteiligen Entwicklungen von Natur und Landschaft führen
(z.B. Beseitigung von Obstwiesen und Gehölzen, Grünlandumbruch, Verbuschung mit nachfolgendem
Verlust der biologischen Vielfalt etc.), die durch die Schutzgebietsregelungen untersagt werden. Teile
des Untersuchungsgebietes sind bereits über bestehende Schutzgebietsverordnungen abgedeckt und
vor den genannten negativen Entwicklungen geschützt (vgl. Kap. 3.3 des Landschaftsplans).

Des Weiteren werden bei Nichtdurchführung des Plans wesentliche Ansätze und Zielvorstellungen zur
Entwicklung von Natur und Landschaft nicht umgesetzt. Eine fundierte Abschätzung der voraussichtli-
chen Entwicklung ist aufgrund der vielen Einflussfaktoren (z.B. Gesetzgebung, Förderbedingungen,
Subventionspolitik, sektorale Naturschutzprogramme) nicht leistbar.

Im Folgenden werden die wesentlichen Merkmale der Umwelt kurz beschrieben. Bezüglich weitergehen-
der Informationen und Details siehe Landschaftsplan (Text und Karten).

4.1 Schutzgut Arten und Biotope, biologische Vielfalt

Im Gebiet des Landschaftsplanes wird die Potenzielle Natürliche Vegetation (PNV); laut der „Karte der
Potenziellen Natürlichen Vegetation von Thüringen“, vgl. BUSHART, M., & R. SUCK, unter Mitarbeit von U.
BOHN, G. HOFMANN, H. SCHLÜTER, L. SCHRÖDER, W. TÜRK & W. WESTHUS (2008) zu je ca. ein Drittel von
Bergseggen-Hainsimsen-Buchen-Mischwald (Mitte und Norden) sowie Flattergras-Hainsimsen-Buchen-
wald (Mitte und Süden) gebildet. In den breiten Bachtälern der Gleise und des Löbnitzbaches bilden
Sternmieren-Eschen-Hainbuchenwald, einschließlich bachbegleitender Eschen- und Erlenwälder die
PNV. Als weiteren größeren Anteil ist Bergseggen-Waldgersten-Buchenwald und örtlich Orchideen-Bu-
chenwald als PNV im Norden und im Südwestlichen Teil des UG zu nennen. Kleinere Flächen im nördli-
chen Teil der Region sind als Waldgersten-Buchenwald im Wechsel mit Waldmeister-Buchenwald und
im südlichen Teil als typischen Hainsimsen-Buchenwald angegeben. Weitere kleinere Waldgesellschaf-
ten Potenzieller Natürlicher Vegetation sind in Kap. 7.5.2 des Landschaftsplans aufgelistet.

Die heutigen Nutzungsstrukturen sind z.T. das Ergebnis markanter Unterschiede in der landwirtschaftli-
chen Ertragsfähigkeit der Standorte (Feld-Wald-Verteilung) und eine Folge der sozioökonomischen Ent-
wicklung der Region.

Die Gleise ist das prägende Fließgewässer II. Ordnung im UG, die Kleine Wethau spielt eher eine unter-
geordnete Rolle (ebenfalls Fließgewässer II. Ordnung). Ein Großteil der Bäche und Gräben in der Re-
gion münden in die mäandrierende Gleise. Südöstlich von Thalbürgel sowie zwischen der Gniebsdorfer
Mittelmühle und Graitschen ist das Fließgewässer mit seinen kaum bis gering beeinträchtigten Ufern als
wertvoll zu bezeichnen. Insbesondere in diesen Abschnitten und an den Zuflüssen der Gleise sind aus-
geprägte Feuchtgebietskomplexe mit Auencharakter zu finden. Besondere Artenvorkommen in der Re-
gion sind in Kapitel 7.5 des Landschaftsplans aufgeführt.

Die Offenlandbereiche im Plangebiet sind im Wesentlichen von intensiver Ackernutzung bestimmt. Nur
punktuell sind Vernässungsstellen zu finden. Feuchte Biotope, wie Sümpfe, Seggen, Binsen und
Feuchtwiesen sind in der Gleiseaue vereinzelt erhalten. Flächenmäßig größere Anteile bilden frische,
mäßig trockene und trockene Grünlandbestände, welche sich mehrheitlich an den südexponierten
Hanglagen befinden. Besondere Artenvorkommen in der Region sind in Kapitel 7.5 des Landschafts-
plans aufgeführt.
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Im Geltungsbereich des Landschaftsplans liegen randlich fünf FFH-Gebiete, die zum EU-weiten Schutz-
gebietssystem „Natura 2000“ gehören, weiterhin drei Naturschutzgebiete, ein Landschaftsschutzgebiet,
eine Anzahl von Flächennaturdenkmalen, Geschützten Landschaftsbestandteilen sowie Naturdenkma-
len. Verschiedene Biotope und Biotopkomplexe sind nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 15 ThürNatG als
besondere Biotope gesetzlich geschützt.

4.2 Schutzgut Wasser

Das Plangebiet stellt sich dreiteilig dar: Im Süden und Osten des Untersuchungsgebietes dominiert der
silikatische Kluftgesteingrundwasserleiter. Im Zentrum befindet sich sulfatisches Kluftgestein während
im Norden des UGs karbonatisches Kluft- und Karstgestein als Grundwasserleiter ausgeprägt ist. Trink-
wasserschutzgebiete mit Wassergewinnungsanlagen befinden sich schwerpunktmäßig im südöstlichen
Teil des Untersuchungsgebietes.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Gewässer I. Ordnung, aber kleinere, prägende Fließge-
wässer (Gewässer II. Ordnung) wie u.a. Gleise und Kleine Wethau, weitere kleine Gewässer (Zuläufe)
sowie namenlose Gräben. Ein Großteil der vorhandenen Bäche und Gräben entwässert in die Gleise,
welche nördlich außerhalb des UGs in die Saale fließt. Sämtliche Gewässer gehören zum Einzugsgebiet
der Elbe.

Als Stillgewässer sind u.a. die Klosterteiche in Thalbürgel, mehrere Dorfteiche und ehemalige Mühltei-
che zu nennen. Die Teiche in der Gleiseaue bei Thalbürgel sind bedeutende Amphibienlaichplätze.

In den Bachauen der Gleise und an Teilen der Standgewässern befinden sich zahlreiche grundwasser-
abhängige Biotope sowie naturnahe Ufergehölze. Durch einige Querbauten ist die lineare Längsdurch-
gängigkeit der Gleise eingeschränkt, was sich negativ auf das Ökosystem des Flusses auswirkt, insbe-
sondere auf Kleinstlebewesen und Fische.

4.3 Schutzgut Fläche, Boden

Die unterschiedliche stoffliche Zusammensetzung der geologischen Situation bedingt verschiedene Bo-
dentypen. Der größte Anteil des Ausgangsgesteins im Untersuchungsgebiet setzt sich aus Sedimenten
des Mittleren Buntsandsteins, d.h. aus fein bis grobkörnigen, untergeordnet auch konglomeratischen
Sandstein in Wechsellagerung mit Silt- und Tonstein. Die nordwestliche Hälfte des Sandsteinbandes
formiert sich aus gröberen Sedimenten des Mittleren Buntsandsteines, d.h. aus mittel- bis grobkörnigen,
basal konglomeratischen Sandsteinen, denen untergeordnet Gipse, Mergel, Silt- und Tonsteinen zwi-
schengeschaltet sind. Nördlich und westlich Bürgel geht der Untergrund zu den Formationen des Obe-
ren Buntsandsteins und am Rand des Untersuchungsgebietes schließlich zum Unteren Muschelkalk (Al-
ter Gleisberg, nördlich Graitschen, Poxdorf, Nischwitz, Göritzberg) über.

Dominierende Bodenarten im nördlichen und westlichen Gebiet sind lehmige bis steinige Tonböden. Be-
sonders fruchtbare Böden wie Löss (Fahlerde, Staugley) sind nur auf geringer Fläche im Südosten der
Region zu finden, während im Zentrum und Süden bis Südosten den Hauptanteil der Flächen Lehmiger
Sand ausmacht. Im Tal der Gleise finden sich der für Auen typische Boden Vega und im nördlichen Ab-
schnitt stark steiniger Lehm.
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4.4 Schutzgut Klima/ Luft

Das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplanes wird durch ein warm-trockenes, eher kontinentales
Übergangsklima geprägt und gehört zum thüringischen Klimabereich „Südostdeutsche Becken und Hü-
gel“. Kennzeichen hierfür sind neben den vorherrschenden Südsüdwestwinden, die mit 638 bis 795 mm,
relativ geringen Jahresniederschläge (Mittelwerte, 1991 – 2020). Die Jahresmitteltemperatur liegt zwi-
schen 9,0 bis 10,0 °C (1991 – 2020) bei hoher Sonnenscheindauer von 1.660 bis 1.688 Std/Jahr (1987
bis 2016).

Aufgrund der überwiegend ländlichen Struktur des Raumes ist im Untersuchungsgebiet grundsätzlich
nicht von belasteten lufthygienischen Verhältnissen auszugehen. Ein Augenmerk gilt dabei jedoch der
Bundesstraße B 7, welche von Ost nach West durch das Untersuchungsgebiet führt und an der mit ei-
ner vergleichsweiße höheren Schadstoffkonzentrationen zu rechnen ist.

4.5 Schutzgut Landschaft

Das Gebiet kann in drei reliefbasierende Landschaftstypen unterteilt werden. Es ist zum einen durch ge-
ring reliefierte, landwirtschaftlich genutzte Tallagen und windoffene Hochflächen geprägt. Der Westen
des UGs ist durch mehrere Tafelberge, wie den Gleisberg, Kolben und Dorlberg gekennzeichnet. Im
Kontrast dazu stehen zum anderen die recht steilen Hanglagen, welche überwiegend von Gehölz und
Wald bedeckt sind oder als Streuobstwiesen und Grünland genutzt werden. Als ein dritter Landschafts-
typ sind die meist offenen Kerb- und Muldentäler der Gleise und ihrer Zuflüsse zu nennen, welche teils
Gehölz überprägt oder bebaut sind.

Die Waldflächen befinden sich in den Randlagen und setzen sich aus Nadelholz- sowie Laubholz-Misch-
und Reinbestände zusammen, wobei Kiefer und Fichte die Hauptbaumarten im Südosten sowie Buche
und Eiche im Norden und Westen darstellen.

Die ausgeprägten, sich über das gesamte UG erstreckenden Offenlandbereiche sind eine Kulturland-
schaft, die mit den angrenzenden Gewässern und Waldflächen optisch und funktional in enger Verbin-
dung stehen. Insgesamt ist der Anteil an gliedernden und belebenden Strukturen im Offenland gering
bis mäßig, was sich in der Ausstattung der Landschaft mit einem mittleren, aber stellenweise auch ge-
ringen Strukturreichtum widerspiegelt. Landschaftsprägende und landschaftsästhetisch hochwertige
Strukturen sind beispielsweise Baumreihen, markante Einzelbäume, Streuobstbestände und Hecken-
strukturen in den Hanglagen und entlang der Talgründe, welche zur Vielfalt des Landschaftsbildes bei-
tragen.

Darüber hinaus wird das Untersuchungsgebiet von einer Anzahl kulturhistorischer Elemente und Struk-
turen gekennzeichnet. Seit Jahrhunderten bestehen Waldwiesentäler, Streuobstbestände und Gehölze
in Hanglagen, Baumreihen entlang historischer Wegeverbindungen. Auch markante Einzelbäume tragen
zur besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft bei und steigern deren Attraktivität für
die Erholungsnutzung. Nicht zuletzt die vielen Aussichtspunkte und Blickbeziehungen in der Offenland-
schaft sind ein wichtiger Bestandteil der Vielfalt und Eigenart der Landschaft.

4.6 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadt Bürgel / Thüringen, bestehend aus dem eigentlichen Stadt-
gebiet Bürgel sowie den Ortsteilen Thalbürgel, Gniebsdorf, Beulbar, Gerega, Ilmsdorf, Hetzdorf, Silber-
tal, Droschka, Göritzberg, Hohendorf, Nischwitz, Lucka, Rodigast und Taupadel sowie Bürgel als
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Erfüllende Gemeinde für die Gemeinden Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und Poxdorf im Saale-Holzland-
Kreis. Für diejenigen Flächen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes, für welche die Kommunen eine
bauliche Nutzung vorsehen, erfolgen im Landschaftsplan eine Beschreibung, Bewertung sowie Darstel-
lungen. Hinweise für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sind enthalten, vgl. Kap. 8.1 und 9.2
im Landschaftsplan.

Außergewöhnliche Belastungsquellen für die menschliche Gesundheit sind im Plangebiet nicht bekannt.
Jedoch stellt die quer das Untersuchungsgebiet durchlaufende Bundesstraße B 7 eine akustische Be-
lastungsquelle dar und trägt zur Schadstoffemission bei.

Als Teil der Tourismusregion „Saaleland“ ist die Landschaft des Untersuchungsgebietes durch seine in-
teressante Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur besonders attraktiv. Nach § 9 Abs. 1 ThürWaldG
sind keine der im UG vorhandenen Wälder als Erholungswälder ausgewiesen, nichtsdestotrotz dienen
die Waldflächen als gut erschlossen und bilden eine wesentliche Möglichkeit, zur aktiven Erholung.
Mehrere überregionale Rad- und Wanderwege unterstützen diese Funktion. Die Stadt Bürgel als be-
kanntes Zentrum traditionellen und modernen Töpferhandwerkes, bietet vielfältige Sehenswürdigkeiten
in diesem Bereich. Neben einem Museum und Werkstätten ist der Töpfermarkt ein zentraler Bestandteil
der hier ansässigen Töpferkultur. Weitere kulturhistorische Elemente, wie das Kloster Thalbürgel, Was-
sermühlen oder Naturdenkmäler bieten eine vielfältige Erlebbarkeit der Region.

4.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Unter dem Begriff „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ werden geschützt oder schützenswerte Kultur-,
Bau- oder Bodendenkmale, archäologische Fundstellen und Landschaftsteile von besonders charakte-
ristischer Eigenart subsumiert. Auch Böden mit Funktionen als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte
stellen einen eigenen Wert dar. Sie sind Teil der Kulturlandschaft und stehen in enger Verbindung mit
dem Menschen und seinem Wirken in den vergangenen Jahrhunderten.

Zum Thema Kulturlandschaft sind im KulturLandschaftsPortal Thüringen ausführliche Informationen hin-
terlegt. Speziell für Ostthüringen wurde an der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchi-
tektur ein Forschungsprojekt im Auftrag der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen erarbeitet
(SCHMIDT ET AL. 2005). In dieser Arbeit wurden historisch geprägte Kulturlandschaften und spezifische
Landschaftsbilder in Ostthüringen analysiert. Auf dieser Grundlage konnten Zielvorschläge und Projek-
tideen sowie zusammenfassende Empfehlungen entwickelt und abgeleitet werden.

Die für das UG charakteristischen Teilräume sind das Gleisetal, der Alte Gleisberg und die Abteidörfer,
welche in Kapitel 7.6 des Landschaftsplans bereits näher erläutert wurden. Weitere Kulturlandschafts-
elemente, wie alte Weinanbaugebiete, Gedenksteine, Friedhöfe oder Hohlwege sind in der Region vor-
handen und im o.g. KulturLandschaftsPortal Thüringen verzeichnet., vgl. Kap. 7.8.3 im Landschaftsplan.

4.8 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans

Für den Fall, dass der Landschaftsplan nicht in absehbarer Zeit umgesetzt und die vorgeschlagenen
Maßnahmen der Entwicklungskonzeption nicht realisiert werden, sind Auswirkungen auf die o.g. Um-
weltschutzgüter zu erwarten, z.B.:

 Unterbleiben der Landschaftspflege: Es kann zur Gefährdung / Verlust des Fortbestandes von Arten
und Lebensräumen kommen. Insbesondere, wenn die Verbuschung der Hangflanken fortschreitet
z.B. Hanglagen unterhalb Poxdorf, Hohendorf, Nischwitz, Göritzberg, Hänge südlich Hegeholz kann
es mangels Pflegemaßnahmen zu weiterer Sukzession / Wiederbewaldung kommen, verbunden mit
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dem Verlust wertvoller Arten und Lebensräume (z.B. Orchideen) sowie dem Verlust von Biotopver-
bundstrukturen mit bundes- und landesweiter Bedeutung. Diese Verluste sind unumkehrbar.

 Ausbleiben der Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes: Durch das Fehlen von Biotopentwick-
lungsflächen können nur bedingt oder gar nicht die Zielarten im Naturraum erhalten oder entwickelt
werden, z.B. Groß- und Mittelsäuger wie Wildkatze, Fledermausarten, Uhu, Spechte und andere Vo-
gelarten, Amphibien und Reptilien oder Insektenarten wie Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
und andere Falter / Insekten. Es könnte zu Populationsverschiebungen bzw. zu Populationsverlusten
kommen

 Verlust / Degradation der Streuobstwiesen z.B. im Raum Graitschen, Poxdorf, Bürgel, Gniebsdorf-
Lucka, Gleisetal, als wesentlicher Teil der ostthüringischen Kulturlandschaft durch Absterben, Verbu-
schung, Trittschäden infolge Rinderbeweidung, Ausfälle durch Wildverbiss, fehlende Pflege und
Nachpflanzungen, Verlust der Artenvielfalt

 Ausbleiben von Maßnahmen des Bodenschutzes: Bodenerosion (durch Wasser) auf Standorten mit
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung in erosions- und stark erosionsgefährdeten Hanglagen und
Erosionsrinnen, Nährstoffverlust und -austrag, Humusverluste

 Ausbleiben der Maßnahmen an den Oberflächengewässern: Fortbestand der Barrieren (fehlende
Durchgängigkeit, Querbauwerke), erhöhter Abfluss, geringere Retention, Fortdauer des Nähr- und
Stoffeintrages bzw. des Bodenabtrages

 Fortdauer der diffusen Nähr- und Schadstoffeinträge in Oberflächengewässer und Grundwasser
durch Ausbleiben des Ausbaus von Gewässerschutzstreifen (z.B. entlang Kleine Wethau und Gleise,
Löbnitzbach und kleineren Gräben) und von Ufergehölzen

 Ausbleiben von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Lufthygiene mit Auswirkungen auf inner-
städtisch bzw. innerörtlich zunehmende Überwärmung, fehlender Durchlüftung sowie Reduzierung
der Wohn-, Aufenthalts- und Erholungsqualität

 Ausbleiben der Maßnahmen im Wald: Fehlender Waldumbau, Verlust von Vielfalt, Eigenart und
Schönheit, insbesondere fehlende Stabilität im Hinblick auf den Klimawandel bei Fortbestand einer
nicht standortgemäßen Bestockung (Hitzestress), Bodenerosion auf Standorten nach Schadereignis-
sen (Windwurf, Borkenkäfer, insbesondere in Steillagen), eingeschränkte bzw. fehlende Attraktivität
für Erholungssuchende (Waldränder), Versauerung der Böden unter Nadelwald

 Ausbleiben der Maßnahmen im Offenland: Vereinheitlichung/Intensivierung der Offenlandschaft, Ver-
lust von Vielfalt, Eigenart und Schönheit, insbesondere fehlende Strukturvielfalt, Verlust von Natur-
nähe in grünlandgenutzten, noch extensiveren Teilen den Untersuchungsgebietes (z.B. Talzug Jü-
dengrund, Nisslitzer Grund). Fortschreibung des Zustandes der ausgeräumten, intensiv ackergenutz-
ten Großflächenbewirtschaftung (z.B. um Nausnitz, Hohendorf – Nischwitz, Bürgel-Droschka, Beul-
bar-Gerega)

 Fehlendes Ausschöpfen von Potentialen für eine hohe Wohnqualität in Bürgel / Thüringen und sei-
nen Ortsteilen, Einschränkungen der Nutzung von Ortsrändern und des Wohnumfeldes für die Nah-
und Feierabenderholung, verstärkte Abwanderung im Zuge des demografischen Wandels

 Mögliche Potenziale für die Erholung und Regeneration des Menschen (Thalbürgel, Langes Tal, Alter
Gleisberg, Jüdengrund) werden nicht ausgeschöpft, ebenso wie der Erhalt und Aufwertung inner-
städtischer Parkanlagen, Grünflächen und Grünzüge (z.B. rund um Bürgel, Thalbürgel und Grait-
schen

 Fehlendes Ausschöpfen von Potentialen für eine hohe touristische Qualität und Weiterentwicklung
des Raumes Bürgel als Verbindung zwischen Jena und Leipzig u.a. für Radfernwege. Fehlende Nut-
zung des Löbnitztales und der angrenzenden zusammenhängenden Waldgebiete als Erholungsre-
gion, fehlende Weiterentwicklung des Kulturerbes „Töpferstadt Bürgel“ und Klosterkomplexes „Thal-
bürgel“.
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5. Angabe der derzeitigen für den Plan bedeutsamen Umweltprob-
leme, insbesondere der Probleme, die sich auf ökologisch emp-
findliche Gebiete nach Nummer 2.6 der Anlage 6 zum UVPG be-
ziehen

Unter die ökologisch bedeutsamen Gebiete nach Nummer 2.3 der Anlage 3 zum UVPG fallen insbeson-
dere FFH- und Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturparke, Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete,
Gebiete, in denen die Umweltqualitätsnormen überschritten sind, zentrale Orte und in amtlichen Karten
verzeichnete Denkmale sowie auch Bodendenkmale.

Insgesamt lassen sich zusammenfassend als bedeutsame Umweltprobleme die folgenden nennen, die
charakteristisch für das gesamte Plangebiet sind:

- Lebensraumzerschneidung bzw. Lebensraumeinengung (Siedlung, Infrastruktur,
Nutzungsintensivierung) in zunehmend populationskritischem Ausmaß für Arten, Biotope
und die biologische Vielfalt

- Barrieren im Biotopverbund, Gefährdung der biologischen Vielfalt durch fehlende Pflege, Verbu-
schung

- Fehlender Schutzstatus für wertvolle Gebiete von Flora und Fauna

- nicht standortangepasste Nutzung der erosionsgefährdeten Böden in Hanglagen, fehlende
Strukturvielfalt auf ackerbaulich genutzten Großschlägen

- nicht standortangepasste, intensive Nutzung in den Auenbereichen

- Nutzungsintensivierung landwirtschaftlicher Flächen (z. B. frühe und häufige Mahd,
Anbau von Energiepflanzen, Mais)

- naturferner Zustand einzelner Fließgewässerabschnitte (Querbauwerke, Verrohrungen)

- naturferner Zustand einzelner Stillgewässer (Uferverbau, standortfremde Bebauung)

- Beanspruchung von Flächen für Bauvorhaben, Flächenverlust und -versiegelung (geplanter So-
larpark)

- standortfremde, nicht bodenangepasste oder durch klimatische Veränderungen problematische
Bestockung in den Waldbereichen, eingeschränkte Funktion der Waldränder

- Einschränkungen des Erholungspotentials für landschaftsgebunden Erholung

- Wochenendbebauung und Gärten im Außenbereich, auf Steilhanglagen.

Mit den Darstellungen und Vorschlägen des Landschaftsplans soll diesen Umweltproblemen begegnet
werden, um den Umweltzustand insgesamt langfristig zu verbessern. Die entsprechenden Entwicklungs-
ziele werden formuliert. Die Schwerpunkte bei der Umsetzung von Maßnahmen liegen innerhalb der
festgesetzten Schutzgebiete, die entsprechend als ökologisch empfindliche Gebiete einzustufen sind
bzw. diese im Wesentlichen umfassen.

Weitere flankierende Maßnahmen wurden ausgearbeitet.
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6. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der
Entwicklungsmaßnahmen des Landschaftsplanes auf die Umwelt, die
Schutzgüter und deren Wechselwirkungen

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen erfolgt tabellarisch auf der Basis einer Prognose gemäß der
o.g. Methode. Die im Folgenden geprüften Maßnahmentypen entsprechen im inhaltlich und formal (Rei-
henfolge, Bezeichnung, etc.) den Maßnahmen in der Entwicklungskonzeption, Kap. 9.3 des Land-
schaftsplanes. Zur Erläuterung werden hier die Maßnahmentypen nochmals aufgeführt:

N Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes/ biologische Vielfalt (Biotopverbund),
Maßnahmen der Landschaftspflege

O Maßnahmen im Offenland und Maßnahmen zur Minderung von Beeinträchtigungen
durch Landwirtschaft

W Maßnahmen im Wald und Maßnahmen zur Minderung von Beeinträchtigungen
durch Forstwirtschaft

G Maßnahmen an/in Gewässern und Maßnahmen zur Minderung von Beeinträchtigungen durch
Wasserwirtschaft

K Maßnahmen des Klimaschutzes

S Maßnahmen im Siedlungsraum/ zur Siedlungsentwicklung

L Maßnahmen des Landschaftsbildes, Maßnahmen der Erholungseignung, Maßnahmen
der Kulturlandschaft, Erholung/Tourismus

Die Auswirkungen des Landschaftsplanes werden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG für die folgenden
Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet:

M Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Kultur- und Sachgüter,

F, B Fläche, Boden

W Wasser

K Klima / Luft

A Arten und Biotope, biologische Vielfalt

L Landschaft(-sbild)

E Erholung

Wechselwirkung zwischen den o.g. Schutzgütern.

Da der Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen die Durchführung der Maßnah-
men nicht im Detail vorsieht und bei den raumbezogenen Maßnahmen auch keine Verortung stattfindet,
können die Auswirkungen auf die Umwelt nur überschlägig abgeschätzt werden.

Grundsätzlich sind die temporär auftretenden, denkbaren nachteiligen Umweltauswirkungen den lang-
fristig wirksamen gegenüberzustellen. Bei einer sachgemäßen Umsetzung können die denkbaren nega-
tiven Umweltauswirkungen in ihrer Wirkung stark begrenzt werden, so dass die Erheblichkeitsschwelle
unterschritten werden kann.

Die wesentlichen, zu erwartenden negativen und positiven Auswirkungen der Maßnahmen des Land-
schaftsplanes auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Tab. 1: Abschätzung der Umweltauswirkungen der Maßnahmen des Landschaftsplans auf die Schutzgüter gem. UVPG

Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Ausweisung von Schutzgebieten bzw. Erweiterung

N 1.0
Neuausweisung Naturschutzgebiet
„Hangflanke Goldberg – Bornberg –
Kesselberg“ (geplantes NSG 01)

+/- - +/- +/- +/- ++ ++ + -

positive Umweltauswirkungen
überwiegen deutlich gegen-
über möglichen negativen
Wirkungen (siehe unten)

N 1.1
–

N 1.6

Neuausweisung Geschützter Land-
schaftsbestandteile (GLB) +/- - +/- +/- +/- ++ ++ + -

N 1.7
–

N 1.19

Neuausweisung einzelner Natur-
denkmäler (ND), Erhaltung und
Pflege (u.a. als Horst- und Höhlen-
bäume)

+ - +/- +/- +/- ++ ++ ++ -

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Erweiterung von Schutzgebieten /-objekten nach Naturschutzrecht

N 2.1
Erweiterung NSG „Gleistalhänge“
bei Graitschen (NSG TH 301) im
Bereich „Hoher Berg – Hegeholz“

+ - +/- +/- +/- ++ ++ + -
Eine konkrete Beurteilung der
Maßnahmen hinsichtlich der
zu erwartenden Effekte auf
die Schutzgüter ist an dieser
Stelle nicht möglich.
Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass
die aufzustellenden Pflege-
und Entwicklungspläne si-
cherstellen, dass die positiven
Umweltauswirkungen gegen-
über möglichen negativen

N 2.2
Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“
bei Graitschen (NSG TH 273),
Teilfläche nördlich

+ - +/- +/- +/- ++ ++ + -

N 2.3
Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“
bei Graitschen (NSG TH 273),
Teilfläche östlich

+ - +/- +/- +/- ++ ++ + -

N 2.4
Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“
bei Graitschen (NSG TH 273),
Teilfläche westlich

+ - +/- +/- +/- ++ ++ + -
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Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E

N 2.5 Erweiterung GLB „Im Tälchen“
nördlich von Nischwitz + - + +/- + ++ ++ + -

Wirkungen deutlich überwie-
gen

N 2.6
Erweiterung FND/Neuausweisung
„Himmelsteich und Feldweg bei
Beulbar“ westlich von Beulbar

+ - + +/- + ++ ++ + -

N 2.7
Erweiterung FND/Neuausweisung
„Lugenberg“ zwischen Nausnitz
und Graitschen

+ - +/- +/- +/- ++ ++ + -

N 2.8 ND Wilhelmshöhe Pflanzung/Er-
gänzung Baumgruppe (Linde) + - +/- +/- + ++ + ++ -

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Pflege- und Optimierung bestehender Schutzgebiete

N 3.1 FND „Himmelsteich und Feldweg
bei Beulbar“ + +/- +/- + +/- ++ + + keine Eine konkrete Beurteilung der

Maßnahmen hinsichtlich der
zu erwartenden Effekte auf
die Schutzgüter ist an dieser
Stelle nicht möglich.
Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass
die aufzustellenden Pflege-
und Entwicklungspläne si-
cherstellen, dass die positiven
Umweltauswirkungen gegen-
über möglichen negativen
Wirkungen deutlich überwie-
gen.

N 3.2 FND „Jägertalwiese“ + +/- +/- +/- +/- ++ + + -
N 3.3 GLB „Unter der Dorl“ ++ +/- +/- +/- +/- ++ + + -
N 3.4 GLB „Im Riete“ + +/- +/- +/- +/- ++ + + -

N 3.5 ND „Platane
in Graitschen“ + +/- +/- +/- +/- + ++ + -

N 3.6 ND „Drillings-Blutbuche“
in Bürgel ++ +/- +/- +/- +/- + ++ + -

N 3.7 ND „Schlitzblättrige Eiche auf
dem Alten Gleisberg“ + +/- +/- +/- +/- + ++ + -

N 3.8 ND „Douglasie an der Lange-
talsmühle“ + +/- +/- +/- +/- + ++ + -

N 3.9 ND „Spitzahorn in Beulbar“ ++ +/- +/- +/- +/- + ++ + -

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Rücknahme von Schutzgebiets-Ausweisungen
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Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E

N 4.1 Rücknahme GLB „Unter dem
Kalbenholze“ +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- keine

+/-
N 4.2 Rücknahme FND „Kalthausen“ +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/- -

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für Maßnahmen und Flächen zur Biotopentwicklung

N 5.1 Maßnahme für Fledermäuse +/- +/- +/- +/- +/- ++ +/- +/- keine

 Tiere/ Pflanzen (Erhaltung von
europarechtlich geschützten,
naturnahen Lebensräumen und
Arten)

 positive Umweltauswirkungen
überwiegen deutlich gegenüber
möglichen negativen Wirkungen

N 5.2
Maßnahme für LRT 3260,
Fischotter, Fledermäuse +/- +/- +/- ++ +/- ++ + + -

N 5.3
Maßnahme für LRT 6210 und 6510,
Schling-/Glattnatter, Zauneidechse +/- +/- +/- +/- +/- ++ + + -

N 5.4 Maßnahme für LRT 6510,
Schwarzblauer Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

+/- +/- +/- + +/- ++ + + -

N 5.5 Maßnahme für LRT 9130 und 9150,
Frauenschuh

+/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ ++ -

Maßnahmen der Landschaftspflege – Weitere Vorschläge

N 6.1 Erhalt, Pflege und Entwicklung von
Streuobstwiesen +/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ ++ keine

 Tiere/ Pflanzen (Erhaltung natur-
naher Lebensräume und Habi-
tatstrukturen)

 Landschaft (Erhaltung ästhetisch
attraktiver Landschaftsstrukturen)

N 6.2 Erhalt und Pflege von Kopfweiden +/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ + -  Tiere/ Pflanzen
 (Kultur-)Landschaft

N 6.3 Erhalt und Entwicklung von
Ackerwildkräutern +/- +/- +/- +/- +/- ++ + ++

-  Tiere/ Pflanzen
 (Kultur-)Landschaft

N 6.4 Erhalt und Entwicklung von
Feldrainen +/- +/- +/- +/- +/- ++ + ++ -

 Tiere/ Pflanzen (Erhalt, Anlage
naturnaher Lebensräume und Ha-
bitatstrukturen)
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Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E
 Landschaft (Strukturierung)
 Boden (Schutz der Bodenfunktio-

nen durch geringere Störungen)

N 6.5 Sicherung und Schaffung von
Fledermausquartieren +/- +/- +/- +/- +/- ++ + - -

 Tiere/ Pflanzen (Erhalt, Anlage
naturnaher Lebensräume und Ha-
bitatstrukturen)

N 6.6 Förderung und Entwicklung von
Rotmilan-Lebensräumen +/- +/- +/- +/- +/- ++ + - -

 Tiere/ Pflanzen (Erhalt, Anlage
naturnaher Lebensräume und Ha-
bitatstrukturen)

N 6.7
Entnahme nicht standortgerechter,
gebietsfremder Arten bzw. Neophy-
ten

+/- +/- +/- +/- +/- ++ + - -

 Pflanzen (Erhaltung/ Schaffung
naturnaher Lebensräume/ Habi-
tatstrukturen)

 (Kultur-)Landschaft

Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes, der Biodiversität – Multifunktionale Wirkung

Maßnahmen i.V.m. Bodenschutzkonzept

O 1 Anlage von Grünland /Entwicklung
von Auenlebensräumen +/- +/- ++ ++ ++ ++ ++ +

temporäre, unterhalb der
Erheblichkeitsschwelle lie-
gende Beeinträchtigungen
(z.B. Beunruhigungen
durch Lärm, Störungen)

 Boden, Wasser (geringere Ein-
träge, Schutz durch angepasste
Bewirtschaftung)

 Tiere/ Pflanzen (naturnahe Le-
bensräume im und am Gewässer,
Verbesserung Biotopverbund

 (Kultur-)Landschaft

O 2 Maßnahmen des Betrieblichen Ero-
sionsschutzes (KULAP A3) +/- +/- ++ ++ +/- +/- +/- +/-

O 3
Anpflanzung von Flurgehölzen,
Bäumen, Wege- und Straßenbe-
gleitgrün

++ +/- ++ ++ ++ + ++ ++

W 1 Bodenschutzwald + +/- ++ ++ ++ + + +  Boden, Wasser (standortange-
passte Bestockung)

 Klima (Verbesserung klimatischer
Funktionen inkl. Waldinnenklima)

 Tiere/Pflanzen (Eigendynamik)
 (Kultur-)Landschaft

W 2 Waldumbaumaßnahmen + +/- ++ ++ ++ ++ + ++

W 3 Förderung von Waldrändern + +/- ++ ++ ++ + ++ ++
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Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E

Maßnahmen i.V.m. Wasserschutzkonzept

G 1 Maßnahmen zur Stabilisierung des
Grundwasserdargebotes +/- +/- + ++ +/- +/- +/- +/-  Wasser (Verbesserung Grund-

wassermenge, -qualität)

G 2
Maßnahmen zur Verbesserung der
Gewässerstruktur, Herstellung der
Durchgängigkeit

+/- +/- + ++ + ++ + +/-
Vor allem temporäre, un-
terhalb der Erheblichkeits-
schwelle liegende Beein-
trächtigungen (z.B. Boden-
verdichtung, Wassertrü-
bung, Störung der Fauna)

 Wasser (Verbesserung der
Selbstreinigungskraft und Ge-
wässerstrukturgüte)

 Tiere/ Pflanzen (Schaffung na-
turnaher Lebensräume im und
am Gewässer, Verbesserung
des Biotopverbundes)

 Landschaft (Erhöhung der
Strukturvielfalt)

 Klima/ Luft (lufthygienische
Funktion der Gehölze)

 (Kultur-)Landschaft

G 3 Freilegung verrohrter Gewässerab-
schnitte + +/- + ++ + ++ ++ +/-

G 4 Aufwertung von Stillgewässern + +/- + ++ + ++ + +/-

G 5 Aufwertung und Wiederherstellung
von Quellbereichen + +/- + ++ + ++ + +

G 6 Anlage und Pflege von Ufergehöl-
zen + +/- + ++ + ++ ++ ++

G 7
Maßnahmen zur Verbesserung der
Gewässergüte (Phosphat-/Nitratku-
lisse)

+ +/- + ++ + + + +/-

Maßnahmen i.V.m. Klimaschutzkonzept – Multifunktionale Wirkung

    K Maßnahmen mit Klimarelevanz ++ + +/- ++ ++ +/- +/- + Keine
 Multifunktionale Wirkung der Maß-

nahmen aus den abiotischen und
biotischen Bereichen

Maßnahmen für den Siedlungsraum/ zur Siedlungsentwicklung

S 1 Erhalt und Entwicklung historisch
gewachsener Ortsränder + +/- +/- +/- + ++ ++ + Keine  Mensch (Wohnen, Wohnumfeld-

verbesserung)
 Landschaft (Erhöhung der

Strukturvielfalt)
 Klima/ Luft (lufthygienische

Funktion der Gehölze)
 (Kultur-)Landschaft

S 2 Begrenzung der Siedlungsentwick-
lung und Freihaltung von Bebauung + +/- ++ +/- + ++ + + -

S 3
Erhaltung und Entwicklung des
Baumbestandes mittels Baum-
schutz-Satzung

+ +/- +/- +/- +/- +/- + + -
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Nr. Maßnahmen des Landschafts-
plans

Schutzgüter Negative Auswirkungen
mit Abschluss der Maß-
nahme

Positive Auswirkungen mit
Abschluss der MaßnahmeM F B W K A L E

S 4
Altablagerungen, Altstandorte und
Beseitigung von wilden Ablagerun-
gen

++ +/- +/- +/- + + ++ ++ -
 Verbesserung des Erholungspo-

tentials

S 5 Flächenentsiegelung und Rückbau
von Gebäuden + +/- ++ ++ +/- + ++ + -

 Flächenrecycling
 Bodenschutz
 Kompensation

Maßnahmen für das Landschaftsbild, naturgebundene Erholung, Aktiverholung

L 1 Wiederherstellung von Aussichts-
punkten durch Freistellung + +/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ Keine  Mensch (Wohnen, Wohnumfeld-

verbesserung)
 Landschaft (Erhöhung der Struk-

turvielfalt)
 Verbesserung des Erholungspo-

tentials
 (Kultur-)Landschaft

L 2 Neuanlage/Lückenschluss eines
Wanderweges bzw. Wegeabschnit-
tes

+ +/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ -

L 3 Neuanlage/Lückenschluss eines
Radweges bzw. Radwegeabschnit-
tes

+ +/- +/- +/- +/- +/- ++ ++ -

Auch bei weitergehenden Maßnahmen sind keine Umweltauswirkungen zu erkennen, die die Erheblichkeitsschwelle überschreiten wür-
den oder bei denen negative Umweltauswirkungen überwiegen.
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Insgesamt bestehen vielfältige Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander, da diese im
Naturhaushalt und funktional in einem Wirkungsgefüge miteinander verbunden sind. Maßnah-
men wirken sich daher selten nur auf ein Schutzgut aus, sondern haben häufig zumindest mit-
telbar Auswirkungen auf mehrere Schutzgüter.

Allerdings sind sie weder für sich genommen noch in der gemeinsamen Betrachtung geeignet,
erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Schutzgüter einschließlich ihrer Wechsel-
wirkungen zu bewirken. Eine weitergehende Betrachtung der Wechselwirkungen ist erst bei
Konkretisierung der Vorschläge und Maßnahmen möglich. Insgesamt werden auch in der
Wechselwirkung der Schutzgüter positive Wirkungen auf alle Schutzgüter erwartet.

Fazit: Es ist erkennbar, dass einzelne negative Umweltauswirkungen die gesamthaft positiven
Umweltauswirkungen überwiegen. Bei sachgerechter Umsetzung der Ziele und Maßnahmen
des Landschaftsplans liegen mögliche negative Auswirkungen in aller Regel weit unterhalb ei-
ner umweltrelevanten Erheblichkeitsschwelle. Dem stehen umfassende und dauerhaft wirk-
same positive Auswirkungen durch die Umsetzung des Landschaftsplanes gegenüber.



Darstellung der Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans zu verhindern, zu
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7. Darstellung der Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung 
des Plans zu verhindern, zu verringern oder so weit wie möglich 
auszugleichen 

Die mit der Durchführung des Landschaftsplans der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen vorgese-
henen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ziehen bei sachgemäßer Umsetzung keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen nach sich, die gegenüber den zu erzielenden positiven Umweltaus-
wirkungen langfristig überwiegen (vgl. Tabelle im Kap 5). Im Rahmen der Genehmigung der Maßnah-
men ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben (vgl. § 14 BNatSchG) zu prüfen, inwieweit ein Eingriff vor-
liegt, der zu kompensieren ist.

Bei der Durchführung der Maßnahmen ist auf eine umweltverträgliche Umsetzung zu achten, um nega-
tive Auswirkungen zu minimieren (z.B. durch Anpassung der Bauzeiten, Schutz vorhandener Gehölzbe-
stände, Begrenzung des Einsatzes schwerer Geräte auf unbedingt notwendige Arbeiten). Entspre-
chende Regelungen sind bei der Detailplanung vorzusehen.



Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Aufgaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende

Kenntnisse
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8. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Aufgaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken 
oder fehlende Kenntnisse 

Aufgrund der noch zu erfolgenden Detailplanung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist eine Ab-
schätzung der Umweltauswirkungen nur in dem Detaillierungsgrad möglich, der den im Landschaftsplan
vorgeschlagenen Maßnahmen entspricht.

Von dieser Tatsache abgesehen, bestehen keine technischen Lücken oder fehlende Kenntnisse zur Be-
urteilung der Umweltauswirkungen im Rahmen dieser strategischen Umweltprüfung.



Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen sowie Beschreibung, wie diese Prüfung durchgeführt wurde
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9. Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternati-
ven sowie Beschreibung, wie diese Prüfung durchgeführt wurde 

Die Alternativenprüfung bietet die Möglichkeit, negative Umweltwirkungen von vornherein zu vermeiden
oder zu minimieren. Da der Landschaftsplan als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege über-
wiegend positive Umweltwirkungen in Natur und Landschaft auslöst, beschränkt sich die Alternativen-
prüfung hier auf die Optimierung bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Die Alternativenprüfung in der Landschaftsplanung kann sich rechtssystematisch und unter Beachtung
der Planungsebene lediglich auf die Leitaussagen/ Zielvorgaben des Landschaftsplanes beziehen.

Ebenso ist es in diesem Rahmen nicht zielführend, Alternativen hinsichtlich der räumlichen oder textli-
chen Darstellung von Entwicklungsräumen und -zielen, der unterschiedlichen Abgrenzungen von
Schutzgebieten oder der Ausgestaltung durch Schutzzwecke oder der Ge- oder Verbote zu diskutieren.
Dies ist damit zu begründen, dass durch sämtliche Inhalte des Landschaftsplans keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden. Vielmehr ergeben sich die Inhalte aus den
fachlichen Erfordernissen des Natur- und Landschaftsschutzes bzw. den Vorgaben der räumlichen Pla-
nungsinstrumente (vgl. Kap. 2), die im politischen Prozess konsensfähig sind.

Unzweckmäßig erscheint eine Alternativenprüfung auch auf der Ebene der vorgeschlagenen Maßnah-
men. Der Plan enthält fachliche Vorschläge im Regelfall in generalisierter Form. Die Konkretisierung er-
folgt erst im Rahmen einer Umsetzung unter Beteiligung der Eigentümer, Bewirtschafter und einzubezie-
hender Träger öffentlicher Belange. In einem konsensuellen Verfahren werden Entscheidungen über die
Durchführung von Anpflanzungen, wasserbaulichen und sonstigen Maßnahmen getroffen und dabei
mögliche Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter beachtet.

Gegenstand einer Alternativenprüfung im Rahmen der strategischen Umweltprüfung wäre, unterschiedli-
che Vorhabenvarianten zu betrachten, die das anzustrebende Ziel des Plans erreichen, aber hinsichtlich
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unterschiedlich zu beurteilen sind. Erschließungsmaßnahmen, die
von der Art her einem baulichen Vorhaben mit Eingriffscharakter entsprechen und von denen erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen können, werden durch den Landschaftsplan der Erfüllenden
Gemeinde Bürgel/ Thüringen nicht vorgeschlagen. Für diese Maßnahmen wäre im Rahmen der Strate-
gischen Umweltprüfung eine Alternativenprüfung leistbar und erforderlich.



Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen gem. § 45 UVPG
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10. Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen gem. § 45
UVPG

Aufgrund der nicht zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen und des im Land-
schaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen dargestellten Detaillierungsgrades der Maß-
nahmen sowie der in der Regel groben (nicht parzellenscharfen) Verortung der Maßnahmen (im Maß-
stab 1: 10.000) sind Überwachungsmaßnahmen, die frühzeitig unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen vorsehen sollen, zu diesem Zeitpunkt nicht darstell-
bar.

Die positiven Wirkungen einzelner Maßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung und der Fertigstel-
lungsprüfung zu überwachen. Eine darüberhinausgehende Wirkungsprüfung ist bisher nicht vorgese-
hen.

Gleichwohl muss im Rahmen der konkreten Durchführung großräumig wirksamer oder artspezifischer
Maßnahmen, insbesondere in FFH- und Naturschutzgebieten, in der Regel ein Monitoring durchgeführt
werden, um die Erreichung der Ziele für den Natur- und Landschaftsschutz schutzgutbezogen belegen
zu können. In diesem Rahmen sind die, insbesondere in der Umsetzungsphase der Maßnahmen, aufge-
tretenen nachteiligen Umweltauswirkungen den i.d.R. langfristig wirksamen positiven Umweltauswirkun-
gen gegenüberzustellen.



Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung
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11. Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung

Die Landschaftsplanung ist das zentrale raumbezogene Planungsinstrument des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Sie liefert Informationsgrundlagen, Bewertungsmaßstäbe und -ergebnisse zu Natur
und Landschaft sowie räumlich konkrete naturschutzfachliche Entwicklungsziele. Die Landschaftspla-
nung formuliert Anforderungen an die räumliche Gesamtplanung sowie an andere Fachplanungen in
Form von Erfordernissen.

Der Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen verfolgt somit die Zielsetzung der
Erhaltung, Aufwertung und „In-Wert-Setzung“ der gewachsenen Kulturlandschaft und ihrer Elemente.

Die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen wird insbesondere zu einer Verbesserung der Situation bei
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild sowie der Qualität der Gewässer führen. Auch in
lokalklimatischer Hinsicht sind Verbesserungen zu erwarten, welche zur Bewältigung des Klimawandels
beitragen. Unmittelbar und mittelbar profitiert davon auch der Mensch, d.h. die Bürgerinnen und Bürger
der Erfüllenden Gemeinde Bürgel und zukünftige Generationen, indem die (Kultur-)Landschaft für die
Naherholung ökologisch und landschaftlich aufgewertet und ihre Attraktivität (Wohn- und Lebensquali-
tät) verbessert wird.

Unmittelbar negative Auswirkungen auf die Schutzgüter sind nicht erkennbar.

Zudem wird erwartet, dass der Landschaftsplan durch die Entwicklungsziele, Vorschläge und die Um-
setzung der Ziele eine transparente Verfahrensweise fördert und somit die Vorhersehbarkeit der Ent-
wicklung unterstützt. Auch für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und mögli-
cher Maßnahmen des Ökokontos gemäß §§ 14 - 16 BNatSchG werden positive Wirkungen erwartet. Mit
der Erweiterung von Schutzgebieten, der Formulierung von Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung
des Biotopverbundsystems sowie der Benennung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden
Suchräume für die strukturierte Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen empfohlen.

Gesamt-Fazit: Es ist erkennbar, dass einzelne negative Umweltauswirkungen die insgesamt positiven
Umweltauswirkungen deutlich überwiegen.

Bei sachgerechter Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplans liegen mögliche nega-
tive Auswirkungen in aller Regel weit unterhalb einer umweltrelevanten Erheblichkeitsschwelle. Dem
stehen umfassende und dauerhaft wirksame positive Auswirkungen für den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild gegenüber.


